
Allgemeiner Teil der Teilnahmebedingungen

I. Anmeldung

Ihren Wunsch, an der Veranstaltung teilzunehmen, erklären Sie durch Rück-

sendung des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformu-

lars (Anmeldung). Mit der Unterzeichnung und Rücksendung des Formulars

werden die Teilnahmebedingungen – Allgemeiner Teil und Besonderer Teil –

sowie die im Service-Paket enthaltenen Regelungen, insbesondere auch die

Technischen Richtlinien als verbindlich anerkannt. Das Service-Paket erhal-

ten Sie spätestens mit der Zulassung; das Service-Paket können Sie darüber

hinaus jederzeit anfordern. Außerdem steht Ihnen das Service-Paket über die

Veranstaltungs-Homepage als Download zur Verfügung. Die Angaben auf

diesem Formular werden von uns unter Berücksichtigung der Regelungen des

Bundesdatenschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland im automati-

sierten Verfahren gespeichert und im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen

Aufgaben an Dritte übermittelt.

Die Anmeldung ist unabhängig von der Zulassung für Sie bindend,

sie kann nicht mit Bedingungen und Vorbehalten versehen werden.

II. Zulassung / Überlassung der Standfläche /
Bindung an den Vertrag

1 Über Ihre Teilnahme entscheidet der Veranstalter nach Maßgabe der

für alle Veranstaltungsteilnehmer geltenden Bestimmungen (Zulassung/

Standbestätigung).

Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Gehen bei dem Veranstalter

vor Ablauf der Anmeldefrist mehr Anmeldeformulare ein, die dem Anforde-

rungsprofil entsprechen, als Ausstellungsfläche vorhanden ist, entscheidet

der Veranstalter über die Zulassung nach freiem Ermessen.

Soweit Sie Ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Veranstalter

bereits einmal nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen sind, können Sie

von der Zulassung ausgeschlossen werden.

Der Vertrag kommt spätestens durch die Mitteilung der Zulassung zustande,

die per Brief, Telefax oder andere elektronische Übermittlung erfolgt und

auch ohne Unterschrift gültig ist. Weicht der Inhalt der Zulassung vom

Inhalt Ihrer Anmeldung ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der Zulas-

sung zustande, wenn Sie nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zugang

schriftlich widersprechen. Das gleiche gilt für den Fall, dass die Veranstaltung

zeitlich oder räumlich verlegt werden muss und die Änderung für Sie zumut-

bar ist; an die Stelle der Zulassung tritt dabei die entsprechende Änderungs-

mitteilung des Veranstalters.

Die Zulassung gilt nur für die jeweilige Veranstaltung, das angemeldete

Unternehmen und die angemeldeten Produkte und Dienstleistungen.

Produkte, die nicht dem Warenverzeichnis entsprechen, dürfen nicht

ausgestellt werden.

2 Die Zuteilung einer Standfläche erfolgt durch den Veranstalter

aufgrund der Zugehörigkeit der von Ihnen angemeldeten Ausstellungs-

gegenstände zu einem Ausstellungsthema innerhalb der Veranstaltung.

Ein Anspruch auf Zuteilung einer Standfläche in einer bestimmten Halle

oder in einem bestimmten Hallenbereich besteht nicht. Der Veranstalter ist

berechtigt, Ihnen im Einzelfall aus wichtigem Grund nachträglich eine von

der Zulassung abweichende Standfläche zuzuteilen, Größe und Maße Ihrer

Standfläche zu ändern, Ein- und Ausgänge zu verlegen oder zu schließen und

bauliche Veränderungen in den Messehallen vorzunehmen, ohne dass Sie

hieraus Rechte herleiten können. Bei einer Verringerung der Standgröße wird

der Unterschiedsbetrag des Beteiligungspreises an Sie zurückerstattet.

Ist die Standfläche aus einem von dem Veranstalter nicht zu vertretenden

Grund nicht verfügbar, so werden Sie unverzüglich benachrichtigt. Sie haben

in diesem Fall Anspruch auf Rückerstattung des Beteiligungspreises.

Ein darüber hinaus gehender Anspruch auf Schadensersatz besteht in diesem

Fall nicht.

Beanstandungen müssen Sie unverzüglich, in jedem Fall während der Lauf-

zeit der Veranstaltung, schriftlich geltend machen; spätere Einwendungen

können wir nicht mehr berücksichtigen.

3 Der Veranstalter ist im Übrigen berechtigt, von dem Vertrag zurück-

zutreten, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher wichtiger Grund

liegt insbesondere vor, wenn ein zulässiger Antrag auf Eröffnung des

Insolvenzverfahrens über Ihr Vermögen gestellt oder ein derartiger Antrag

mangels Masse abgewiesen worden ist. Hiervon haben Sie den Veranstalter

unverzüglich zu informieren. Nach verbindlicher Anmeldung und Zulassung

ist eine Entlassung aus dem Vertragsverhältnis nicht mehr möglich.

Der Veranstalter kann dem Wunsch nach Entlassung aus dem Vertrags-

verhältnis ausnahmsweise zustimmen, wenn die freiwerdende Standfläche

anderweitig vermietet werden kann. In diesem Fall ist der Veranstalter

berechtigt, einen pauschalen Ersatz der verursachten Kosten in Höhe von

25 % des Beteiligungspreises ohne Nachweis zu fordern, mindestens jedoch

ein Rücktrittsentgelt in der in den Teilnahmebedingungen Besonderer Teil

bestimmten Höhe. Es ist Ihnen der Nachweis gestattet, dass ein Schaden

nicht oder in wesentlich geringerem Umfang entstanden ist. Eine Haftung

für Kataloggebühren und sonstige Kosten, die insbesondere durch

Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, bleibt hiervon unberührt.

Die Belegung der freiwerdenden Fläche mit einem bereits zu der Veran-

staltung zugelassenen und platzierten Teilnehmer durch Vornahme eines

Flächentausches stellt keinen Fall der anderweitigen Vermietung der

Standfläche dar.

4 Übernehmen Sie die Ihnen zugeteilte Standfläche zu Beginn der

Aufbauzeit nicht, so fordert der Veranstalter Sie unter Setzung einer an-

gemessenen Frist zur Übernahme der Standfläche auf. Verstreicht diese

Frist ergebnislos, ist der Veranstalter zum Rücktritt vom Vertrag und zur

Geltendmachung von Schadensersatz wegen Nichterfüllung berechtigt.

Es fällt allein in Ihren Risikobereich:

a) Die für die Präsentation vorgesehenen Produkte können aufgrund

der am Veranstaltungsort gültigen Rechtsvorschriften oder aus sonstigen

Gründen nicht eingeführt werden, oder

b) Produkte treffen nicht rechtzeitig, nicht unbeschädigt oder über-

haupt nicht am Veranstaltungsort ein, z. B. durch Verlust, Transport- oder

Zollverzögerung oder

c) die Anreise für Sie, Ihre Mitarbeiter oder Ihr Stand- bzw. Aufbau-

personal verzögert sich oder wird unmöglich.

Sie bleiben in diesen Fällen zur Zahlung sämtlicher vereinbarter Preise und

Gebühren verpflichtet.
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III. Aufbau und Gestaltung der Stände

1 Standbau- und Gestaltung müssen den gesetzlichen Vorschriften und

den veranstaltungsspezifischen Regeln des Besonderen Teils der Teilnahme-

bedingungen entsprechen.

Standbauunternehmen benötigen eine besondere Zulassung des Veranstal-

ters, um den Aufbau der Stände in den Hallen vorzunehmen. Alle eventuell

zusätzlich erforderlichen technischen Leistungen, insbesondere die Instal-

lation von Strom, Wasser und Sicherungselementen, Beschaffung örtlicher

Hilfskräfte etc. können mit besonderen Bestellformularen ausschließlich

über den Veranstalter gegen gesonderte Berechnung bestellt werden.

2 Die Stände müssen während der Dauer der Veranstaltung mit dem

angemeldeten und zugelassenen Ausstellungsgut belegt und personell

besetzt sein. Der Veranstalter kann von Ihnen die Beseitigung von Ausstel-

lungsgut verlangen, das durch Geruch, Geräusche oder andere Emissionen

oder durch sein Aussehen eine erhebliche Störung des Messebetriebes oder

eine Gefährdung der Sicherheit von Ausstellern und Besuchern herbeiführen

könnte. Im Übrigen sind Sie dafür verantwortlich, dass sämtliche gesetz-

lichen Bestimmungen des Gastgeberlandes erfüllt werden. Ist dies nicht der

Fall, so hat der Veranstalter ebenfalls einen Anspruch auf Beseitigung bzw.

Unterlassung. Kommen Sie dem Verlangen nicht unverzüglich nach, so ist

der Veranstalter berechtigt, die beanstandeten Ausstellungsgüter auf Ihre

Kosten und Gefahr beseitigen zu lassen und Ihren Stand zu schließen, ohne

dass Sie hieraus Ansprüche gegen den Veranstalter herleiten können.

3 Veranstaltungsbezogene Sondervorschriften finden Sie im Besonderen

Teil der Teilnahmebedingungen. Als Aussteller sind Sie verpflichtet, Ihre

Gestaltungsmaßnahmen vorher mit dem Veranstalter abzustimmen. Eine

Standgestaltung, die den am Veranstaltungsort geltenden Bauvorschriften

oder den Baurichtlinien des Vermieters des Veranstaltungsgeländes nicht

entspricht, kann von dem Veranstalter auf Ihre Kosten entfernt oder

geändert werden.

IV. Beteiligungspreis und sonstige Kosten /
Zahlungsbedingungen

1 Die Höhe des Beteiligungspreises sowie der Energiekostenpauschale

wird nach den in dem Besonderen Teil der Teilnahmebedingungen angegebe-

nen Sätzen berechnet. Bei der Berechnung wird die zugeteilte Bodenfläche

ohne Rücksicht auf Vorsprünge, Pfeiler, Installationsanschlüsse und sonstige

feste Einbauten zugrunde gelegt.

Nach Ihrer Zulassung erhalten Sie eine Rechnung über den Beteiligungspreis

und die sonstigen Kosten; den Rechnungsbetrag zahlen Sie bitte spätestens

10 Wochen vor Beginn der Veranstaltung in voller Höhe ohne Abzug. Rech-

nungen, die 10 Wochen vor Beginn der Veranstaltung oder später ausgestellt

werden, sind sofort fällig. Die mit der Zulassung vereinbarten Preise ver-

stehen sich als Nettofestpreise zuzüglich eventuell anfallender Umsatzsteuer

und vergleichbarer Steuern des Veranstaltungsortes. Der Veranstalter ist

berechtigt, bei Erhöhung der eigenen Gestehungskosten, insbesondere

infolge von gestiegenen Herstellungs-, Bezug- und Lohnkosten sowie

Gebühren, Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben am Veranstaltungs-

ort die Preise um die erhöhten Kosten anzuheben.

Die fristgerechte Zahlung sämtlicher Verbindlichkeiten ist Voraussetzung für

den Bezug der Standfläche.

2 Bei Verzug sind Zinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz nach

§ 1 des Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes – DÜG – zu entrichten.

Falls dem Veranstalter ein höherer Schaden entsteht, ist er berechtigt, diesen

geltend zu machen. Die Schadensersatzpflicht entfällt oder verringert sich,

wenn Sie nachweisen, dass dem Veranstalter als Folge des Zahlungsverzuges

kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

Bei nicht fristgerechter Bezahlung der Rechnung ist der Veranstalter darüber-

hinaus berechtigt, den Vertrag mit Ihnen zu lösen.

3 Zugunsten des Veranstalters besteht für dessen Forderung aus der

Vermietung der Standflächen ein Pfandrecht an den von Ihnen eingebrachten

Sachen.

4 Die von uns erbrachten Leistungen werden in EURO fakturiert. Sie

sind verpflichtet, den aus der Rechnung ersichtlichen Betrag in der aus der

Rechnung ersichtlichen Währung („Abrechnungswährung“) zu zahlen. Sofern

wir aus Kulanzgründen, ohne hierzu verpflichtet zu sein, im Einzelfall bereit

sind, einen Ausgleich der Rechnung in einer anderen Währung als der

Abrechnungswährung zu akzeptieren, so ist der jeweiligen Zahlung hinsicht-

lich der Umrechnung der amtliche am Tag der Zahlung gültige Einkaufskurs

der Abrechnungswährung zugrunde zu legen. Etwaige Kursverluste zur

Abrechnungswährung nach Fälligkeit der Rechnung gehen somit zu Ihren

Lasten.

Wir bitten Sie, Beanstandungen der Rechnung unverzüglich, spätestens

binnen 2 Wochen nach Zugang, schriftlich geltend zu machen; spätere

Einwendungen können wir nicht mehr berücksichtigen.

5 Auf der gemieteten Standfläche vorhandene Vorsprünge, Pfeiler,

Installationsanschlüsse und sonstige feste Einbauten berechtigen nicht zu

einer Minderung des Beteiligungspreises oder sonstiger Kosten.

Die ungekürzten Beträge stehen dem Veranstalter auch dann zu, wenn

Sie Ihre Verbindlichkeiten aus dem Vertragsverhältnis nicht erfüllen. Ein

Schadenersatzanspruch bleibt davon unberührt. Sollte der Vertrag durch

den Veranstalter nicht oder nicht vollständig erfüllt werden können,

haben Sie einen Anspruch auf anteilige Erstattung der von Ihnen gezahlten

Beträge. Weitergehende Ansprüche sind nach der Regelung in Ziffer VIII

ausgeschlossen.

6 Mit Gegenforderungen gegen die aus dem Vertragsverhältnis

stammenden Forderungen können Sie nur insoweit aufrechnen oder ein

Zurückbehaltungsrecht geltend machen, als Ihre Forderungen unbestritten

oder rechtskräftig festgestellt worden sind.

7 In der Übersendung einer Rechnung an einen Dritten auf Wunsch des

Ausstellers liegt kein Verzicht auf die Forderung gegen den Aussteller. Sie

bleiben bis zum vollständigen Forderungsausgleich zur Zahlung verpflichtet.
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V. Mitaussteller, zusätzlich vertretene Unternehmen,
Gruppen- und Gemeinschaftsstände

1 Standflächen werden grundsätzlich nur als Ganzes und nur an einen

Vertragspartner überlassen. Als Aussteller dürfen Sie die Ihnen überlassene

Standfläche ohne vorherige Zustimmung des Veranstalters nicht verlegen,

tauschen, teilen oder in sonstiger Weise Dritten ganz oder teilweise zugängig

machen.

Für die Benutzung der Standfläche durch ein weiteres Unternehmen mit

eigenen Produkten und eigenem Personal (Mitaussteller) ist ein besonderer

Antrag und eine Zulassung durch den Veranstalter erforderlich. Dies gilt auch

für Unternehmen, die zwar mit ihren Produkten, aber nicht mit eigenem Per-

sonal vertreten sind (zusätzlich vertretenes Unternehmen). Konzernfirmen

und Tochtergesellschaften gelten als Mitaussteller. Der Veranstalter ist

berechtigt, für die Zulassung von Mitausstellern einen Beteiligungspreis und

sonstige Kosten zu erheben, die von Ihnen als Aussteller zu entrichten sind.

Für die Zulassung von Mitausstellern und zusätzlich vertretenen Unterneh-

men gelten im übrigen die unter Ziffer II genannten Voraussetzungen; für

diese Unternehmen gelten die Teilnahmebedingungen, soweit sie Anwen-

dung finden. Nehmen Sie einen Mitaussteller oder ein zusätzlich vertretenes

Unternehmen ohne ausdrückliche Zulassung des Veranstalters auf, ist dieser

berechtigt, den Vertrag mit Ihnen fristlos zu kündigen und die Standfläche

auf Ihre Gefahr und Kosten räumen zu lassen. Vertragsbeziehungen bestehen

auch nach Zulassung ausschließlich zwischen dem Veranstalter und dem

Aussteller, der für Verschulden seiner Mitaussteller/zusätzlich vertretenen

Unternehmen wie für eigenes Verschulden haftet.

2 Wenn mehrere Unternehmen gemeinsam auf einer Standfläche an der

Veranstaltung teilnehmen wollen, so sind die vorliegenden Teilnahmebedin-

gungen für jedes einzelne Unternehmen verbindlich. Darüberhinaus sind Sie

verpflichtet, bereits in Ihrer Anmeldung einen gemeinschaftlichen Beauftrag-

ten als Ansprechpartner zu benennen. Die Bestimmungen zu Ziffer IV gelten

im übrigen sinngemäß. In dem Fall einer zulässigen gemeinschaftlichen

Nutzung des Messestandes haften alle Firmen dem Veranstalter gegenüber für

die Zahlung des Beteiligungspreises und der sonstigen Kosten und Erfüllung

aller sonstigen Verpflichtungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – als

Gesamtschuldner.

VI. Hausrecht

Der Veranstalter übt innerhalb des Messegeländes das Hausrecht aus.

Er ist berechtigt, Ausstellungsgegenstände vom Stand entfernen zu lassen,

wenn ihre Zurschaustellung dem geltenden Recht, den guten Sitten oder

dem Ausstellungsprogramm widerspricht. Die Werbung für politische und

weltanschauliche Zwecke ist verboten. Bei schwerwiegenden Verstößen

gegen Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter berechtigt, Ihren Stand

schließen oder räumen zu lassen.

VII. Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist für Lieferungen neu hergestellter Sachen beträgt

1 Jahr. Bei gebrauchten Sachen ist eine Gewährleistungshaftung aus-

geschlossen. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht, wenn der Schaden

auf normalem Verschleiß, höherer Gewalt, fehlerhafter oder nachlässiger

Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, Nichtbeachtung gesetzlicher

Vorschriften oder Bedienungsanweisungen beruht.

VIII. Haftung / Versicherung

1 Der Veranstalter übernimmt keine Obhutspflicht für eingebrachtes

Ausstellungsgut, für Standausrüstung und für Gegenstände, die sich im

Eigentum der auf dem Stand tätigen Personen befinden.

2 Jegliche Haftung für Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen,

sofern die Risiken versichert werden können. Unberührt hiervon bleibt die

Haftung aufgrund vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Fehlverhalten.

Dieser Haftungsausschluss erfährt durch Bewachungsmaßnahmen des

Veranstalters keine Einschränkung.

Im Rahmen der Haftung verbleibt es bei den gesetzlichen Beweislastregeln;

sie erfahren durch diese Klausel keine Änderung.

3 Wir empfehlen den Abschluss einer Ausstellungsversicherung;

darüber hinaus können Sie besondere Bewachungsmaßnahmen bestellen.

Entsprechende Bestellformulare finden Sie im Service-Paket.

4 Als Aussteller haften Sie gegenüber dem Veranstalter für jeden

Schaden, den Sie, Ihr Personal, Ihre Mitarbeiter oder von Ihnen beauftragte

Dritte oder sonstige Dritte, deren Sie sich zur Erfüllung Ihrer Verbindlich-

keiten bedienen, dem Veranstalter schuldhaft zufügen. Die Technischen

Richtlinien, die Ihnen vom Veranstalter ausgehändigt werden sowie die Infor-

mationen aus Rundschreiben des Veranstalters über Fragen der Vorbereitung

und Durchführung der Veranstaltung sind unbedingt zu beachten.

5 Bei Schadensersatzansprüchen für die Verletzung von Leben, Körper

und Gesundheit haftet der Veranstalter für Vorsatz und Fahrlässigkeit im

Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen. Sonstige vertragliche und/oder

gesetzliche Schadensersatzansprüche jeglicher Art einschließlich für Folge-

schäden sind ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht vom Veranstalter

durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurde. Die

vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten in vollem Umfang für die

Organe, Arbeitnehmer, gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs-, und Verrichtungs-

gehilfen, deren sich der Veranstalter zur Erfüllung des Vertrages bedient.

Sämtliche Schadensersatzansprüche sind jedoch beschränkt auf den Ersatz

des typischen vorhersehbaren Schadens. Außerdem haftet der Veranstalter

für jede schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Wesent-

liche Vertragspflichten sind nur solche, deren Beachtung bei der Durch-

führung des Vertrages unentbehrlich sind. Dies gilt für alle Ansprüche, die

sich aufgrund und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben könnten.

Ist der Veranstalter infolge höherer Gewalt oder aus anderen von ihm nicht

zu vertretenden Gründen gezwungen, den Ausstellungsbereich oder Teile

davon vorübergehend oder auf Dauer zu räumen, die Veranstaltung zu

verschieben, zu verkürzen oder zu verlängern, so können Sie hieraus keine

Rechte, insbesondere keine Ansprüche auf Schadenersatz gegen den

Veranstalter herleiten.

Das Vertretenmüssen des Veranstalters beschränkt sich – unbeschadet der

Haftungsbeschränkungen auf Grund dieser Teilnahmebedingungen – in

jedem Falle auf Verschulden. Im Falle von Verträgen, die die Beschaffung

bestimmter Gegenstände zum Inhalt haben, übernimmt der Veranstalter

nicht das Beschaffungsrisiko, wenn nicht im Einzelfalle ausdrücklich anderes

vereinbart wird.
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IX. Verjährung

Ihre Ansprüche gegen den Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis und alle

damit im Zusammenhang stehenden Ansprüche verjähren innerhalb von

einem Jahr, es sei denn, es greift eine kürzere gesetzliche Verjährungsfrist

oder die Haftung des Veranstalters resultiert aus vorsätzlichem Verhalten.

Die längeren gesetzlichen Verjährungsansprüche für deliktische Ansprüche,

Arglist und schuldhafte Unmöglichkeit bleiben unberührt. Die Verjäh-

rungsfrist beginnt mit Abschluss des Monats, in den der Schlusstag der

Veranstaltung fällt.

X. Erfüllungsort / Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Sitz des Veranstalters. Gerichtsstand, auch im Urkunden-

, Wechsel- und Scheckprozess ist, soweit es sich bei Ihnen um einen Kauf-

mann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen handelt, Köln. Der Veranstalter ist nach

seiner Wahl auch berechtigt, seine Ansprüche bei dem Gericht des Ortes

geltend zu machen, an dem Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung haben.

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und dem Veranstalter ist

deutsches Recht und der deutsche Text dieser Teilnahmebedingungen

maßgebend; Bestandteil des Vertrages sind die Hausordnung und die

Bestimmungen des Besonderen Teils der Teilnahmebedingungen.

XI. Vorbehalte / Schlussbestimmungen

1 Als Aussteller sind Sie auch dann für die Einhaltung sämtlicher im

Gastgeberland gültigen Gesetze, Richtlinien und sonstigen Vorschriften allein

verantwortlich, wenn die Teilnahmebedingungen des Veranstalters von

solchen Vorschriften inhaltlich abweichen. Sie sind verpflichtet, sich über

die einschlägigen Vorschriften am Veranstaltungsort rechtzeitig und

umfassend zu informieren und die notwendige Kenntnis zu verschaffen.

Der Veranstalter haftet nicht für Schäden und sonstige Nachteile, die sich

für Sie als Aussteller ergeben könnten.

2 Der Veranstalter ist berechtigt, die Veranstaltung zu verschieben, zu

verkürzen, zu verlängern oder abzusetzen sowie vorübergehend oder end-

gültig oder in einzelnen Teilen oder insgesamt zu schließen, wenn unvor-

hergesehene Ereignisse wie höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Krieg, Un-

ruhe, Streiks, Ausfall oder Behinderung von Verkehrs- und/oder Nachrichten-

verbindungen eine solche Maßnahme erfordern. Sie haben im Falle der Ver-

schiebung, Verkürzung, Verlängerung oder Schließung keinen Anspruch auf

Ersatz der Ihnen hieraus entstehenden Schäden. Hat die Teilnahme infolge

einer solchen Maßnahme für Sie kein Interesse und verzichten Sie deswegen

auf die Belegung der Ihnen zugeteilten Standfläche, so sind Sie berechtigt,

vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist unverzüglich nach Kenntnis der

Änderung schriftlich zu erklären. Im Fall einer Absage einer Veranstaltung

haftet der Veranstalter nicht für Schäden und/oder sonstige Nachteile, die

sich für Sie hieraus ergeben. Auf Verlangen des Veranstalters sind Sie ver-

pflichtet, einen angemessenen Anteil an den durch die Vorbereitung der

Veranstaltung entstandenen Kosten zu tragen. Die Höhe der von jedem Aus-

steller zu zahlenden Quote wird nach Anhörung der betroffenen Wirtschafts-

organisationen von dem Veranstalter festgesetzt. Mit Ihrer Unterschrift auf

dem Anmeldeformular erkennen Sie die Teilnahmebedingungen des Ver-

anstalters (den Allgemeinen und den Besonderen Teil) sowie alle weiteren

das Vertragsverhältnis betreffenden Bestimmungen als verbindlich an.

3 Sollten diese Bestimmungen teilweise rechtsunwirksam oder lücken-

haft sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen sowie

des Vertrages nicht berührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, die

unwirksame Bestimmung durch eine solche Regelung zu ersetzen bzw. die

Lücke durch eine solche Regelung auszufüllen, mit der der von den Parteien

verfolgte wirtschaftliche Zweck am ehesten erreicht werden kann.

4 Sämtliche Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

Dies gilt auch für die Änderung der Schriftformklausel selbst.

St
an

d:
12

/2
00

6


